V e r f a h r e n s o r d n u n g
der Arbeitsgemeinschaft der Betriebs- und Personalräte der außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AGBR)

Die Betriebs- und Personalräte der außeruniversitären Forschungseinrichtungen arbeiten in der „Arbeitsgemeinschaft der Betriebs- und Personalräte der außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AGBR)“ zusammen.

§ 1 Zweck und Aufgabe
Die AGBR 
· sorgt für den Erfahrungs- und Informationsaustausch unter den ihr angeschlossenen Betriebs- und Personalräten [siehe auch Anlage 1],  
· arbeitet eng mit den in ihrem Bereich tarifabschließenden Gewerkschaften zusammen und pflegt Kontakte zu weiteren Interessenvertretungen, wie Promovierenden- oder Postdoc-Vertretung, 
· pflegt Kontakte mit der Politik (z.B. zuständige Ministerien), den Forschungsorganisationen, weiteren Akteuren der Wissenschaftslandschaft und ggf. Medien, 
· zählt auch Öffentlichkeitsarbeit zu ihren Aufgaben.

§ 2 Inhaltliche Leitlinien
Die AGBR-Konferenz hat im Oktober 2021 ein Grundsatzpapier „Beschäftigungspolitische Grundsätze einer Forschung in gesellschaftlicher Verantwortung“ verabschiedet. Es soll als Grundlage für die Arbeit der AGBR und einen Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft dienen. (https://www.agbr.de/fileadmin/AGBR/PDF/AGBR_Positionen_Oktober2021.pdf

§ 3 Mitarbeit in der AGBR
3.1	Mitarbeiten in der AGBR und in den AGBR-Ausschüssen können die (Gesamt-)Betriebs- und Personalräte der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren (HGF), der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) und der Leibniz-Gemeinschaft.
3.2	Die AGBR-Ausschüsse können darüber hinaus weitere Personal- und Betriebsräte außeruniversitärer Einrichtungen aufnehmen und über die Teilnahme von Gästen entscheiden.
3.3	Mitarbeitende der AGBR verpflichten sich, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das von gegenseitiger Achtung und Toleranz geprägt ist und in dem kein Raum für Benachteiligung und Diskriminierung ist.

§ 4 Arbeitsausschüsse
4.1	Der wesentliche Teil der Arbeit der AGBR findet in Ausschüssen statt, die zu verschiedenen Themen gebildet werden.
4.2	Zur Mitarbeit in den Ausschüssen sind grundsätzlich alle Betriebs- und Personalräte der vier Forschungsorganisationen eingeladen. Die einzelnen Säulen können Delegierte in die Ausschüsse entsenden.
4.3	Die Ausschüsse können sich eine eigene Geschäftsordnung geben.
4.4	Die Arbeit der Ausschüsse kann u.a. umfassen: 
· Erfahrungsaustausch und die Qualifizierung seiner Mitarbeitenden, 
· Öffentlichkeitsarbeit, 
· Diskussionen etwa mit Vertreter*innen der Politik und Gewerkschaften, 
· Erarbeitung von Positionen und Stellungnahmen zu Entwicklungen und/oder Problemen in ihren jeweiligen Themenbereichen
4.5	Die Ausschüsse informieren auf der AGBR-Konferenz kurz über die Themen und Ergebnisse ihrer Arbeit.
4.6	Leitplanken der Arbeit der Ausschüsse sind die aktuell gültigen „Beschäftigungspolitischen Grundsätze für eine Forschung in gesellschaftlicher Verantwortung“ (derzeitiger Stand: Oktober 2021).
4.7	Die Sprecher*innen bzw. die Sprecherkreise der Ausschüsse nehmen regelmäßig an den AGBR-Konferenzen als Gäste teil.
4.8	Neue Ausschüsse können sowohl von den Delegierten auf der AGBR-Konferenz als auch von einzelnen Betriebs-/Personalräten vorgeschlagen werden. Die Einrichtung neuer Ausschüsse bedarf eines Beschlusses nach 5.6 dieser Verfahrensordnung.
4.9	Auf Antrag kann die AGBR-Konferenz mit Zweidrittelmehrheit die Auflösung eines Ausschusses beschließen. Die Sprecher*innen bzw. der Sprecherkreis des Ausschusses sind/ist vorher zu hören.

§ 5 Konferenzen der AGBR
5.1	Vorbereitung, Durchführung und Leitung der Konferenz koordiniert der AGBR Grundsatzfragen-Ausschuss in Zusammenarbeit mit einer Vertretung der ausrichtenden Einrichtung.
5.2	Die Konferenzen finden i.d.R. einmal im Jahr statt. Konferenzen können auch virtuell / digital durchgeführt werden.
5.3	Die Regelungen zur Entsendung der Delegierten zur Konferenz finden sich in Anlage 2.
5.4	Die im Bereich der AGBR tarifabschließenden Gewerkschaften sind zu den Konferenzen einzuladen. 
5.5	Es können weitere Gäste zur Konferenz eingeladen werden.
5.6	Beschlüsse der AGBR können auf der Konferenz mit einfacher Mehrheit gemäß  Anlage 2 gefasst werden, sofern die Mehrheit der Delegierten jeder Säule eine Abstimmung in ihren Säulen für nicht erforderlich halten. 
Daneben können Beschlüsse auch außerhalb der Konferenz gefasst werden, indem alle Säulen zustimmen. Die Abstimmung innerhalb der Säulen koordiniert der GFA. Daneben können Beschlüsse auch außerhalb der Konferenz gefasst werden, indem alle Delegierten per Umlauf (ggf. nach Abstimmung in ihren Säulen) zu einem Beschlussvorschlag abstimmen. 	Comment by Jan Regler: zu klären	Comment by Jan Regler [2]: 31.3.25 Dieses Vorgehen Formulierung erscheint den Mitgliedern des GFA pragmatischer und zielführender (statt gelöschter Formulierung):  

Vorschlag GFA: 
Daneben können Beschlüsse auch außerhalb der Konferenz gefasst werden, indem alle Säulen zustimmen. Die Abstimmung innerhalb der Säulen koordiniert der GFA. 

Formulierung im Entwurf:
Daneben können Beschlüsse auch außerhalb der Konferenz gefasst werden, indem alle Delegierten per Umlauf (ggf. nach Abstimmung in ihren Säulen) zu einem Beschlussvorschlag abstimmen. 

Nachteil: Es erscheint aufwendig, jeweils alle (aktuellen) Delegierten zur Konferenz anzuschreiben und Rückmeldung von diesen nachzuhalten. Hier in den einzelnen Säulen eine Abstimmung / Rückmeldung zu organisieren erscheint zielsuchender.  

Rückfrage bei Säulen, ob ok – MPG, Fraunhofer & Leibniz: ok; PBHGF: zu klären

	 


§ 6 Gemeinsame Stellungnahmen
6.1	Gemeinsame Stellungnahmen können von der AGBR-Konferenz initiiert und verabschiedet werden. Diese bedürfen einer Mehrheit der Delegierten und ggf. der Zustimmung der Gesamtbetriebsräte der Max-Planck-Gesellschaft und der Fraunhofer-Gesellschaft, der Interessenvertretung der Personal- und Betriebsräte der Helmholtz Gemeinschaft sowie der Koordinierungsgruppe der Leibniz-Gemeinschaft. Die Abstimmung kann auch per Umlauf erfolgen (gemäß 5.6).	Comment by Jan Regler: klarstellen, dass alle Säulen zustimmen müssen bzw. Vorbehalt der Zustimmung klar stellen 
6.2	Stellungnahmen können auch von den Ausschüssen erarbeitet und verabschiedet werden. Dabei ist deutlich zu machen, dass es sich um Positionen der jeweiligen Ausschüsse handelt.

§ 7 Änderung der Verfahrensordnung
Änderungen der Verfahrensordnung können im Rahmen eines Beschlusses (auf der Konferenz oder auch im Umlaufverfahren) erfolgen.



Anlage 1 

Mitglieder der AGBR sind die Betriebs- und Personalräte folgender Forschungseinrichtungen.
1. Einrichtungen der Hermann von Helmholtz - Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
2. Max-Planck-Gesellschaft
3. Fraunhofer-Gesellschaft
4. Leibniz-Gemeinschaft

(siehe Mitglieder) 



Anlage 2
Beschlüsse 
Grundsätzlich hat jede*r Delegierte eine Stimme. Auf Verlangen mind. eines*r Delegierten findet eine gewichtete Abstimmung statt (jede Säule gleiches Gewicht).

Delegierte
HGF:	Maximal zwei je Zentrum bis zu 3000 Beschäftigten und drei je Zentrum über 3000 Beschäftigte
WGL: 	Bis zu 10 Teilnehmer nach Absprache unter den Betriebs- und Personalräten der WGL 
MPG:  	Bis zu 10 Teilnehmer
FhG:  	Bis zu 10 Teilnehmer


Beschlossen und in Kraft getreten am xx.xx.2025 durch Beschluss der AGBR.
